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Städtische Werke Aktiengesellschaft' Kassel,'vertretendurch den Vorstand Dipl.-Kfm. And-
reasHelbig u. a., 'Königstor 3 -13, 34117 Kassel .

Klägerin

Beklagter

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Johanna Feuerhake, Geiststl'. 2, 37073 Göttingen

. hatdas Amtsgericht Kassel -Abt. 435 - durch den Richter arnAmtsgericht Schmid aLif-
grund der mündlichen Verhandlung vom 12.01.2012

fOr Recht erkannt:

DerBeklagtewirdverurteilt,andie Klägerin 250,88 €nebst Zinsen ir, Höhe
von fünf Prozentpunkten überdemjeweiligen Basiszinssatz aus 45;97 €
seit 04.07.2010 und aus weiteren 204,91 € seit 10,07.2011 zu zahlen.'

Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Beklagte 2/3 und die Klägerin
1/3 zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar .DieParteien können jeweils die Voll-
streckunggegen'$icherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des
Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige Voll-
streckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe'
leistet.

Die Berufung wird zugelassen.
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Oi$.Klägeril1b~gefrrtdle Zahlung von 'Entgeltenfür an den .beklagtehgelieMrtesGa,s ..

~~?~4ei1idie,parteien'inder'~~lldn~en~;rhahdl~nglhref1StreitubefdiiYSald,iEirfu~~'def
.Zahlungen·.des·.Beklagten·..durch.·.Verzi.Ch.t..derKlägerin·.·.beigelegt···haben,·.·streiten••••sie.nur •

.noch darum, ob die KlägeririeinseitigdiePreiseim Rahmendes zwischendeln Parteien

bestehendenlieferungsvertrages erhc;rendurfte.

DasPreiserhöhungsrecht der Klägerihbesteht aufgrund der dem Vertragzugrundeliegen-

.den Regelungen' der GasGW, da der Beklagte Endverbraucher (Tarifkunde) .ist. Eine ge-

richtliehe Billigkeitskontrollefrndet nicht statt.

·Oigse<scheidetzWar nicht bereits deswegen aus, weil die'Parteiendieerhöhten Pr~i~~'der

Klägerin etwa schlüssig vereinbart hätten. Dies war hier nicht der Fall, weil der Beklagte

mehrfach durch sein Verhalten zum AU$druck gebracht hat, die Erhöhrungen seitens der

Klägerin nicht zu akzeptieren, Darin Hegtgerade keine gleichsam stillschweigende Zu-

stimmung.

EineBill igkeitskontrolle findet im Ergebnis deswegen nicht statt; weil die Voraussetzungen

dafür' nicht vorliegen. Unbilligkeit im Sinne des §3.15 Abs. 3 BGB liegt dann vor, wenn der

Anbieter einer Leistung, detndas einseitige Preisbestimmungsrecht zusteht, gegenüber ..

dem anderen Vertragsteil (in der Hegel einem Verbraucher) sich in einer Position befindet,

diadem anderen teil eine Ausweichreaktion rechtlich oder faktisch unmöglich macht. Dies

liegtetwa dann vor, wenn ein Anschluss-und Benutzungszwang besteht oder ein tatsäch-

lichesoder faktisches (Quasi-)Monopol besteht. Ein Ausweichen kann auch dann unmög-

lich sein, wenn dem anderen Vertragsteil eine zeitnahe Beendigungd~s Vertrages durch

Kündigung nicht oder nur unter besonders 'erschwerten Bedingungen möglich sein sollte

bzw. mit weiteren wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein sollte. Sobald aber die Kün-

digungzeitnah möglich ist und der Gas-Endverbraucher sich von einem anderen Versor-

gungsunternehmen beliefern ,lassen kann, besteht keine Zwangssituation mehr,'wie sie §
3
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.{>. biese. NormvoraussetzUngenihatdersJndesgerichtshof·in eiherVlelzahlvon Entschei-

/. dungen herausgearbeitet (z.B.Utfeii v. 13.07.2011"':VII'ZR342/09 -Rdnr.36,Beschluss

/ v. 29.06.2011 -VIIIZR211ltO -Rdnr. 17ff., Urteil v.28.032007-VIJIZR144/06-1'.A

b), u.v.a.m., alle zitiert nach }uris). Zwar.hat derBGH inder.letztgenanntenEntscheidung

es offen gelassen, ob diese Grundsätze auch dann gelten, Wenn ein laufendes Vertrags'"

verhältnis voneIner einseitigenPreiserhöhungbetroffenist. Denkt man indesdieentwi-

ckeltenGrundsätze'konsequenffotf,sokann nicht anderesgeJtend,wen sIch derEnd-
. ., . .

'verbraucher 8m Markt frei bewegen karin und•inder lage ist. den Anbieter zu wechseln.

Das erkennende Gericht siehtkeinenUnterschiedin dEmb~iden grundlegenderiSachver- '

haltskonstellationen, die auch ein~unterschiedliche rechtliche Beudeilungrechtfertigen

können.

Da hier zwischen den Parteien unstreitig ist, dass weder ein Anschluss- und Benutzungs-

zwang zugunsten der Klägerin besteht noch der Beklagte gehindert wäre, das Vertrags-,

verhältnis zu kOndigenund miteinem anderen Gasanbieter zukoritrahieren. bedeutet

dies, dass die Preiserhöhung der Klägerin nicht zu beanstanden ist und dass die Klage

nach Bereinigung der tatsächlichen Streitpositionen auch in erkannter Höhe.begründet ist.

Auf den Einwand des Beklagten; es liege ein Verstoß gegen das Transparenzgebot vor,

kommt es nach dem Teilverzichtder Klägerin nicht mehr an.

Die~ntscheidung pber die.Kosten beruhfauf § 92 Abs. 1,269 Abs. 3 ZPO, diejenige über·

die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.·

Die Berufung warzuzulassen,dadieVorau~setzung~ndes §511 Abs.4ZPO vorliegen.

Dadle hier gefundene Ehtscheidungdiebisherige Rechtsprechun~ des Bundesgerichtshof

aufdort-soweit erkennbar- noch nicht entschieden Sachverhaltskonstellationen zurAn-

wendung bringt, besteht sowohl ein grundsätzliche ,Bedeutung der Sache als auch das

Bedürfnis zur Sicherung der Fortentwicklung de$Rechts. Den insoweit übereinstimmen-

den Anträgen der Parteien war deswegen zu entsprechen.
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